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RS OGH 1972/11/8 7Ob246/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1972

Norm

ABGB §174

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Das Gesetz enthält keine Bestimmung, nach der für eine im Rahmen eines Verfahrens nach § 174 ABGB

vorzunehmende Prüfung des Gesundheitszustandes der Braut eines Minderjährigen die ärztliche Untersuchung auch

der Verwandten der Braut erforderlich wäre.
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